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171.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Abänderung des

Pferde -Aushebungs -Reglements vom 5. Oktober 1886.
Oldenburg , 1802 November 10.

Die Bekanntmachung des Staatsministeriums vom
5 . October 1886 , betreffend das Pferde -Aushebnngs -Rcglc-
ment (Gesetzblatt Band 27 , Seite 445 ) wird abgeändert
wie folgt:

Der Z. 8 Absatz 4 des Reglements , welcher mit den
Worten anfängt:

„Von der Verpflichtung zur Vorführung ihrer Pferde

sind ausgenommen : "
erhält folgenden Zusatz:

6 . die Besitzer der seitens der Großhcrzoglichen Kvh-
rnngs - Commission prümiirten Stuten hinsichtlich dieser
Stuten , so lange dieselben zur Pferdezucht im Hcr-
zogthnm Oldenburg Verwendung finden.

Oldenburg , 1892 November 10.

Staatsministerium.
Departement der Justiz.

Flor . _ _

Meyer.
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